
Besprechungen

bedeutsame Originaltexte ber das Verhältnis chen System des Grundgesetzes un! 1n einer
von Kirche un: Staat 1n Deutschland. Sıe sich wandelnden Gesellschaft entstanden

se1in.fafßt den Zeitraum VO'  ; der Mıtte des Jahr-
hunderts bıs ORl Niedersachsenkonkordat Im Gegensatz ZUr überwiegenden Meınung

die Staatskirchenverträge N!  chtund dem aufsehenerregenden Schulgebetsurteil
des Hessischen Staatsgerichtshofs. Die Heraus- 1mM Völkerrecht (so auch Albrecht, Koordina-

tion VO  - Staat und Kırche 1ın der Demokratie,yabe besorgte der Maınzer Historiker Herı-
bert aab. Die Auswahl der Lexte darf als Freiburg sondern 1n einem Rechts-

bereich SUu1 gener1Ss, nämlich dem „1US interoylücklich bezeichnet werden. Jedoch ollten iın
eıner Neuauflage die wichtigsten Stellen des ecclesiam rempubliıcam“. Die verfassungs-
1n der Einleitung (67 r WAar erwähnten, in rechtlichen Fundamente des Staat-Kirche-Ver-
der Textsammlung jedoch 1a8l  t enthaltenen hältnisses sieht ın der Gewährleistung der
preußischen Religionsedikts VO: 1788 aubens-, Gewissens- und Kultusfreiheit, 1n
(sSOg. Wöllnersches Religionsedikt) eingefügt der Absage das Staatskirchentum und 1n
werden, dem für die Toleranzgesetzgebung der Garantıe des kirchlichen Selbstbestim-

mungsrechts. Die verfassungsrechtlich einge-der Aufklärungszeıt un!: die Entwicklung der
Religionsfreiheit 1n Deutschland große Be- raumte öffentlich-rechtliche Stellung der Kır-

chen 1St nach Ausdruck einer posıtıvendeutung 7zukommt. Für Historiker und Juri-
sten bildet diese Sammlung, deren Inhalt Bewertung des kırchlichen Dienstes für die
durch eın umfangreiches Personen- un Sach- Ööffentliche Gesamtordnung. Von dieser Vei-

regıster vorbildlich aufgeschlüsselt 1St, eın —- fassungsrechtlichen Basıs Aus entwickelt
verlässıges Arbeitsinstrument. List! S} seine Staatskirchenvertragstheorie M1t dem

Ergebnis: WEeNnNn auch das Grundgesetz ein-
seiıt1ge staatliche Regelungen nıcht verbiete,

enthalte 6S doch das Gebot der vertraglı-HOLLERBACH, Alexander: Verträge 7zayıschen chen Eınigung. Dıie diffizile Untersuchung der
Staat un Kirche ın der Bundesrepublıik Problematik der Bestandskraft der VerträageDeutschland. Franktfurt: Klostermann 1965 kommt dem Fazıt, da{ß vertragswıdrigesAVE 308 (Juristische Abhandlungen 3 Gesetz- und Verordnungsrecht nıchtig 1St. und
Lw. 42,50; Br. 37450 daß die Staatskırchenverträge niıcht un

Hollerbachs Freiburger Habilitationsschrift eiınem permanenten Verfassungsvorbehaltbletet die monographische Untersuchung
der Fragen des Staatskirchenvertragsrechts stehen. Dafilß diese Ergebnisse mittlerweile f $

lebhaft diskutiert werden, ist NUr für den
nach 1945 und erregt schon VvVon er beson- Nichtfachmann überraschend.deres Interesse. Es 1St nıcht möglich, alle 1n Alles 1n allem hat der Staatskirchen-
iıhr behandelten Problemkomplexe 1n Kurz- rechtslehre wesentliche Impulse vermittelt un!:
torm wiederzugeben und besprechen (vgl Vor em das echt der Staatskirchenver-
meıne ausführliche Rezension 11 * Theologische trage nach allen Seiten hın gefördert.Revue 63 11967] 180 mMi1t Besprechungs- Marre
hinweisen). Dennoch: Der Autor bringt eine
AusgewOgCNEC, VO:]  3 Vereinseitigungen (wıe

TOEWS, Hans- Jürgen: Die Schulbestimmun-V Spiritualismus und Privilegiendenken
1M kırchlichen sSOWw1e La1izısmus, Trennungs- CN des nıedersächsischen Konkordats. Miıt

eiınem Anhang der einschlägigen Rechtsquel-ideologie und übersteigertes Souveränıtäts-
denken 1m staatlichen Raum) treıe Analyse len. Göttingen: Schwartz 1967 X, 150
des heutigen Staatskirchenvertragsrechts, de- Kart. 23,50
LCI Dılemma un! Vorzug s ISt, mıtten 1m Dıie Studie bringt eine systematische Dar-
Prozeß eınes leidenschaftlich vollzogenen stellung mtlicher Fragen, die mi1it den Schul-
Neudurchdenkens des Kirche-Staat-Verhält- bestimmungen des niedersächsischen (nds.)
nisses dem demokratisch-rechtsstaatli- Konkordats VO' 1965 in Zusammen-
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hang stehen. Nach einer einleitenden Dar- 1St die Sammlung „Staatskırchenverträge“
stellung der Entstehungsgeschichte dieser Be- erweiltert worden. Sıe enthält insgesamt
stımmungen untersucht der ert. das Ver- der wichtigsten derzeıt geltenden Konkordate
hältnis des Grundgesetzes und des nds Schul- un: Evangelischen Kırchenverträge mMit den
rechts ZzuU Konkordat un behandelt dann zugehörigen Schlußprotokollen, Zusatzver-
eingehend die verschiedenen Regelungen des einbarungen, Anlagen, Erganzungen, Bekannt-
Bekenntnischarakters der öftentlichen Volks- machungen un Durchführungsgesetzen. Die
schulen. Je eın eigenes Kapitel wıdmet dem Sammlung beginnt mMi1t dem Reichskonkordat
Religionsunterricht, der Lehrerbildung, dem un dem Militärseelsorgevertrag mıiıt der
Privatschulwesen un: der Sonderstellung des Evangelischen Kirche 1n (nicht „VOoNn“, vgl
Gymnasıum Josephinum 1n Hildesheim. VII u. 18) Deutschland un bringt -

Der Gestaltung des Bekenntnischarakters schließend die Konkordate un Kirchenver-
der nds Gemeinschaftsschulen wurde VeLr- trage MI1t den Ländern Baden, Bayern, Hes-
schiedentlich auch für die Entwicklung 1n SCIL, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
einıgen anderen Bundesländern modellhafte Preufßen (Konkordat un Preufßischer Evan-
Bedeutung zugesprochen. Die gründlıche un gelischer Kirchenvertrag), Rheinland-Pfalz,
saubere Darstellung des Verf., der in seiner Schleswig-Holstein. In eiınem Nachtrag 1St der
Untersuchung 1n weıtem Umfang die CUu6G6- Vertrag 7zwischen dem Freistaat Bayern und
STE Literatur verarbeitet, 1St daher ber den der Evangelisch-Lutherischen Kirche 1n Bayern
nds. Raum hinaus 1n den gegenwärtigen ber die Evangelisch-Theologische Fakultät
schulpolitischen Auseinandersetzungen VO  - der Universität München VO Junı 1967
großem Interesse. Im Anhang- fin- angefügt.

Dıie Religions- und Kirchenartikel desden sıch alle einschlägigen Rechtsquellen AUS

dem deutschen Verfassungsrecht, den verschie- Grundgesetzes, der Weıimarer Reichsverfas-
denen kirchlichen Verträgen, Zusatzabkom- SUNg un: der Verfassungen der einzelnen
InenN un: Schulgesetzen. List! S Bundesländer und, „als Musterbeispiel eınes

einselt1g VO S5taat gESETIZLIECN Grenzrechts“,
Staatskirchenverträge. Textsammlung. Hrsg. das Württembergische Gesetz A  ber die Kır-
VO  — Hermann WEBER. München: Beck 1967 chen VO 1924 sind 1m Anhang beigege-
XIV, 288 Lw. 19,80. ben Für die Beschäftigung mi1t dem siıch stan-

Das umfangreıche Repertoire der allen Ju- dıg ausweıitenden Bereıich des Kirchenver-
risten als zuverlässig ekannten handlichen tragsrechts 1St diese Sammlung eın vorzüglı-

Textausgaben des Verlags Beck ches Hilfsmittel. List! SJ

Katholische Welt

Who’s Who ın the Catholic World Vol Häuser“ des geistlichen un weltlichen Be-
Europe. Biographical Dıctionary contaın- reichs stolpernd, gelangt INd  - in den feuda-
ıng about 5500 Biographies of promiınent len Ruhmes-Tempel, der auf 700 Seıten mehr
Personalıities 1n the Catholic World by als 5000 Kurzbiographien VO  3 Leuten entft-

Stephen LTAYLOR an Ludwig MELSHEIMER. hält, die 1n der europäischen katholischen
Düsseldorf: Schwann 1967 8192 Lw. 104,—. Weltr gebracht haben, se1 C5, Ww1e 1m

Dıie Stadt Gottes 1St abeı, ihre Suburbia Anhang versichert wird, Rang und Na-
kräftig autf dieser rde anzusiedeln. Zu deren MCN, se1 Cs durch wissenschaftliche, politische,
jüngster archıtektonischer Verschönerung darf wirtschaftliche, künstlerische O2 Qualifika-
INa  3 VO 198088| die katholische Walhalla, ti1onen.
den „Who’s Who in the Catholic World“, Bücher dieser Art, 1n denen die Gefrage-
7ählen. ber die „regierenden katholischen bogten ZU olympischen Statusspiel
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